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BRU aus der Sicht evangelischer Religionslehrerverbände

Erfahrungen

Als in den 50er Jahren der RU an Berufs- und Berufsfachschulen in Westdeutschland eingeführt wurde, waren weder Staat noch Kirche darauf vorbereitet. Vornehmlich Katecheten und Pfarrer übernahmen den Unterricht. Die BBS mit ihrer Ausrichtung auf die Arbeits- und Berufswelt waren für Kirche und Theologie ein fremdes Gebiet. Wer in diese Schulen ging, wurde nicht ganz ernstgenommen. Allenfalls eine missionarische Chance sahen die Kirchen. Die ersten LP waren noch getragen von dem Gedanken einer Evangelischen Unterweisung. In den Schulen erwartete man eine Förderung der Moral bei der jungen Generation. (( Widmann/Scheilke)

Wer als RL in BBS arbeitet, war und ist auf den Zusammenschluß mit Kolleginnen und Kollegen angewiesen. So entstanden am Ende der 60er Jahre die ersten Vereinigungen und Verbände. Gemeinsame Interessen, die gegenüber der eigenen Kirche vertreten wurden, und der Austausch unterrichtlicher Erfahrungen bei Fortbildungsveranstaltungen standen im Vordergrund, denn die RL mußten ihren Weg zu den SR selbst finden.

Praktisch entwickelte sich dabei langsam die Konzeption eines Problemorientierten Religionsunterrichts. Sie stellt eine schöpferische Leistung der Religionslehrerschaft dar, die ohne die Aktivitäten der Verbände nicht möglich gewesen wäre. (( Gerber/Lang)

In der Praxis konnte der RU nur unzureichend erteilt werden. Lehrermangel und Unterrichtsausfall veranlaßten die Verbände immer wieder, die Bedingungen für eine ordnungsgemäße Durchführung dieses Unterrichtes vom Staat einzuklagen. Gespräche mit Vertretern aus Handwerk, Handel und Wirtschaft über die Bedeutung dieses Faches kamen wiederholt hinzu. Ohne die Arbeit der Verbände wäre die Religionslehrerschaft der Kritik aus der Gesellschaft nicht gewachsen gewesen.

Auch die Kirchen mußten lernen, Schule nicht als ein Missionsfeld zu betrachten, wohl aber als eine Chance, die Möglichkeiten des Evangeliums für den Menschen in seiner persönlichen und beruflichen Wirklichkeit neu zu entdecken.

Aktivitäten

Die Verbände sehen ihre Aufgabe in der Vertretung und Wahrnehmung der Interessen der RL bei kirchlichen und staatlichen Stellen und in der Öffentlichkeit. Sie bemühen sich um die rechtliche Sicherung ihrer Mitglieder, pflegen Kontakte zu anderen Verbänden und wirken mit bei der Fortbildungsarbeit der Landeskirchen. An der Entwicklung neuer rp Konzeptionen, Lehrpläne und Richtlinien sind sie beteiligt. Zur Zeit fördern sie in NRW das Bemühen um die Einführung eines Ersatzunterrichts für diejenigen SR, die keiner oder einer anderen Konfession oder Religion angehören oder sich vom RU abgemeldet haben. Einige Verbände haben sich anderen Verbänden angeschlossen wie z.B. dem Verband der Lehrer an Berufsbildenden Schulen (VLBS) oder der Gemeinschaft Evangelischer Erzieher (GEE). Auf Landesebene sind manche mit den katholischen Verbänden zusammengeschlossen, wie z.B. in NRW zur Arbeitsgemeinschaft der Religionslehrerverbände in Nordrhein-Westfalen (ARGE). 

Augenblicklich wird in NRW der handlungsorientierte Unterricht für die Teilzeitberufsschule entwickelt. Der RU soll nach neuen Richtlinien als berufsübergreifendes Fach besondere Schlüsselqualifikationen vermitteln. Auch daran sind die Verbände beteiligt.

Auf Bundesebene haben sich die evangelischen Lehrer- und Erzieherverbände 1952 zur Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Erzieher in Deutschland (AEED) zusammengefunden. Hier kommen auch die Anliegen des BRU zur Sprache. In einer ersten Konsultation (1984) appellierte die AEED an die Gliedkirchen der EKD, die faktische Vernachlässigung des BRU zu beenden und eine Grundlagendiskussion über Bedeutung, Anforderungen und Chancen dieses Unterrichts in Gang zu setzen. Eine zweite Konsultation 1986 beschäftigte sich mit der Lehrplansituation im evangelischen BRU. Um der Gefahr eines kirchlichen Provinzialismus entgegenzutreten, wurde gewünscht, einen „Verständigungsplan“ für den Raum der EKD zu erarbeiten. Weiterhin wird die Einführung eines konfessionell-kooperativen, ökumenisch-christlichen RU unter Wahrung des Grundrechts von Art. 7,3 GG für möglich und wünschenswert gehalten. (( Lindenlauf)

In den neuen Bundesländern gibt es erste Ansätze zur Einführung eines BRU. Einige Verbände aus den alten Bundesländern haben Kontakte aufgenommen. Unterrichtsmaterialien werden ausgetauscht, Begegnungen organisiert. Eine „Konferenz Evangelischer Religionslehrer in Sachsen-Anhalt“ (KERSA) wurde gegründet. Aber die Zusammenarbeit muß noch wachsen.

Erwartungen

Die Verbände möchten mit ihrer Arbeit dazu beitragen, daß der BRU seinen Platz in der Schule behält. Dazu ist es notwendig, die RL zu qualifizieren und an ihrer Fortbildung mitzuwirken. (( Buhl/Teigeler)

Die Verbände werden Staat und Kirche an ihre Verantwortung für einen ausreichenden Nachwuchs an RL erinnern. In einer Zeit des Wertewandels und des Arbeitsplatzmangels haben die Auszubildenden einen Anspruch auf Begleitung auf ihrem Wege zu Selbstfindung und sozialer Verantwortung. Die Verbände möchten mit allen an der Bildung und Ausbildung Beteiligten zur Verwirklichung dessen führen, was in Art. 7 der Landesverfassung von NRW steht: (1) „Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken ist vornehmstes Ziel der Erziehung.“ (2) „Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung.“

Die Verbände erwarten von den Kirchen, daß sie in der Arbeit der RL an BBS eine Möglichkeit „zu freiem, dankbarem Dienst“ an den Menschen sehen (( Greiling) und diese Arbeit nach Kräften fördern, nicht zuletzt durch die Bereitschaft, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Seelsorge und Beratung, gemeinsame Veranstaltungen mit SR müssen verstärkt werden. An BBS wird die Mehrheit eines Altersjahrgangs ausgebildet. Entsprechend sollte auch der BRU gestützt und ausgestattet werden.

Die Verbände erwarten vom Staat eine Bildungspolitik, die die Jugendlichen und jungen Menschen nicht nur qualifiziert zur Anpassung an die Verhältnisse, sondern die sie darauf vorbereitet, ein sinnvolles Leben in der Berufs- und Arbeitswelt, in den gesellschaftlichen und privaten Beziehungen selbständig zu gestalten. Die Verbände sind überzeugt, daß es dabei auch des BRU bedarf.

Die Verbände erwarten von den anderen an der beruflichen Bildung beteiligten gesellschaftlichen Gruppen Gesprächsbereitschaft. Alle Gruppen tragen Verantwortung dafür, daß junge Menschen nicht als Objekt, sondern als Subjekt ernstgenommen werden. Wo es nottut, müssen die Verbände gegen entmenschlichende Tendenzen kämpfen. Zunächst aber verstehen sie sich als Partner. Sie möchten mit ihrem Eintreten für einen qualifizierten RU ihren Beitrag zur Bildung von freien und verantwortlichen Menschen leisten.

Im RU fragen junge Menschen nach ihren Quellen und den Möglichkeiten eines sinnvollen und gelingenden Lebens. Die Antworten suchen SR und RL gemeinsam. Dabei werden sie geleitet von der Botschaft der Verheißung des Reiches Gottes. Sie soll sichtbar werden in den konkreten Lebensbezügen der jungen Generation. Diesem Ziel wissen sich die Religionslehrerverbände vornehmlich verpflichtet.
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Horst Reeker

Dokument 9: 
Der Beitrag des Religionsunterrichts zum Bildungsauftrag beruflicher Schulen

Die veränderte Situation im beruflichen Schulwesen – z.B. höhere Qualifikation und Erwachsenenstatus der Schüler, veränderte innere Strukturen – sowie der hohe Unterrichtsausfall im Fach evangelische und katholische Religionslehre geben Anlaß, auf die Bedeutung des Religionsunterrichts im Rahmen des Bildungsauftrags hinzuweisen.

Die Verbände der Religionslehrer an Berufsbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen sind der Überzeugung, daß der Religionsunterricht im Zuge der Realisierung einer humanen Bildung eine wichtige und unaufgebbare Funktion wahrzunehmen hat.

Dieses haben wir in einigen Thesen dargelegt.

Thesen

1. Der Religionsunterricht ist integrativer Bestandteil des Bildungsauftrags der Beruflichen Schulen. Verfassung, Schulgesetze und Schulverordnungen bekennen sich zu dieser Sicht und geben ihr die rechtliche Basis.

2. Angesichts gesellschaftlicher und bildungstheoretischer Veränderungen und heute vordringlicher Verantwortungsdimensionen wie Leben in der Demokratie, Leben in der Einen Welt, Leben im Frieden und Leben im Wandel gesellschaftlicher Werte schafft der Religionsunterricht Raum und Gelegenheit, sich aktuellen Herausforderungen zu stellen und darauf bezogene Denk- und Bewußtseinsprozesse zu fördern.

3. Die geltenden Richtlinien betonen die personale und soziale Verantwortung des Religionsunterrichts mit hinreichender Deutlichkeit. Die Bindung des Religionsunterrichts an die Grundsätze der Religionsgemeinschaften intendiert nicht dogmatische Enge. Evangelischer und katholischer Religionsunterricht will vielmehr befreien, Wege eröffnen, den Blick weiten und Sinnangebote vermitteln.

4. In einer durch christliche Tradition geprägten Kultur ist die Kenntnis ihrer religiösen Grundlagen unverzichtbar. Dazu vermittelt der Religionsunterricht Grundwissen, das dem Schüler Orientierung ermöglicht und zum verantwortlichen Handeln befähigt. So werden Entwicklungen (z.B. Geschichte der Menschenrechte) durchschaubar und Situationen (z.B. Umgang mit der Natur) deutbar.

5. Bezogen auf die Offenbarung in Jesus Christus bemüht sich der Religionsunterricht um Klärung von Sinnfragen. Auf diese Weise schafft er Normen- und Wertebewußtsein, ermöglicht Identitätsfindung und wirkt einer Ideologisierung bestehender Verhältnisse entgegen.

6. Damit vermag der Religionsunterricht den Schülern Anstöße zu geben zum Erkennen und Aushalten der Spannung zwischen Zweckrationalität ihrer beruflichen und menschlichen Existenz einerseits und Sinnerfüllung andererseits. Deshalb haben Schüler Anspruch auf Beratung und Begleitung.

7. Die in unterschiedlichen Erscheinungsformen sich zeigenden religiösen Fragen der Schüler (z.B. Woher komme ich? Wozu lebe ich? Wohin gehen wir?) werden im Religionsunterricht ernstgenommen. Die Reflexion solcher Fragen kann helfen, die Dimension des Personalen mit gesellschaftlicher Verantwortung und Mitmenschlichkeit zu verbinden und entsprechendes Verhalten zu trainieren. Der Religionsunterricht leistet auf diese Weise einen Beitrag zur ganzheitlichen Erziehung.

8. Geschichtliche Erfahrung zeigt, daß technische und gesellschaftliche Entwicklungen die Verantwortlichkeit des Menschen stets neu herausfordern. Die Aufgabe, ethisches Bewußtsein zu vermitteln (z.B. Darf der Mensch alles, was er kann? Wie konkretisiert sich Verantwortung im Beruf?) stellt sich angesichts neuer Technologien umso dringlicher.

9. Der Religionsunterricht bemüht sich um interdisziplinäre Aufarbeitung gesellschaftlicher, technischer, philosophischer und theologischer Probleme. Aufgrund seiner fachspezifischen Mehrdimensionalität vermag er prinzipielle Fragestellungen anderer Dimensionen aufzugreifen. Auf diese Weise nimmt er die der Schule gegebene Chance wahr, Entwicklungen zu sehen, zu durchdenken, zu beurteilen und zu beeinflussen.

10. Der Religionsunterricht versucht aufgrund der Botschaft Jesu Christi Hilfen zu geben mit dem Ziel, die von vielen empfundene Hoffnungslosigkeit des Daseins zu überwinden und Bereitschaft zu wecken, an der Gestaltung einer sinnvollen Zukunft mitzuwirken.

Aus: BRU – Magazin für die Arbeit mit Berufsschülern o.Jg. (1987), H. 6, S. 39.
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